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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Überörtliche Prüfung der Stadt Gladbeck im Jahr 2021 durch die Gemeindeprüfungs-

anstalt NRW (gpaNRW) 

hier: Beratung über den Prüfbericht und die Stellungnahme der Bürgermeisterin 

 
Begründung: 

 

Gemäß § 105 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist die 

überörtliche Prüfung Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden und 

wird von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) mit Sitz in Herne 

unabhängig und ohne Bindung an Weisungen wahrgenommen. 

 

Aufgabe der gpaNRW ist die Prüfung, ob die Kommunen des Landes NRW rechtmäßig, 

sachgerecht und wirtschaftlich handeln. 

 

Die überörtliche Prüfung bei der Stadt Gladbeck erfolgte im Zeitraum von März 2021 bis 

Juni 2022. Die finanzwirtschaftliche Analyse stand bei der Prüfung im Vordergrund. Grund 

dafür ist die äußerst schwierige Finanzlage der Kommunen und die gesetzliche Vorgabe 

aus § 75 (GO NRW), den kommunalen Haushalt stets auszugleichen. 

 

Bei der Auswahl der Prüfungsschwerpunkte lässt sich die gpaNRW von dem Ziel leiten, An-

regungen zur Haushaltskonsolidierung zu geben, die strategische und operative Steuerung 

zu unterstützen sowie auf Risiken hinzuweisen.  

 

Im Rahmen der Prüfung erfolgt ein interkommunaler Vergleich anhand von Kennzahlen. Im 

Einzelnen wurden die Bereiche Finanzen, Beteiligungen, Informationstechnik, Hilfe zu Er-

ziehung, Bauaufsicht und Verkehrsflächen geprüft. Im Handlungsfeld Hilfe zur Erziehung 

hatte die gpaNRW bereits eine „Stärkungspaktberatung“ durchgeführt. In der überörtli-
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chen Prüfung wurde deshalb ausschließlich eine Kennzahlenerhebung durchgeführt und 

deren interkommunale Einordnung dargestellt. 

 

Der Gesamtbericht zur überörtlichen Prüfung der Stadt Gladbeck im Jahr 2021 wurde der 

Bürgermeisterin am 22.08.2022 zugeleitet.  

 

Der Prüfungsbericht zielt darauf ab, die Verantwortlichen in der Kommune in Rat und Ver-

waltung – insbesondere in Haushaltskonsolidierungsprozessen - zu unterstützen, um so 

einen Beitrag zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Stadt zu leisten. 

 

Gemäß § 105 Abs. 6 GO NRW legt die Bürgermeisterin den Prüfungsbericht dem Rech-

nungsprüfungsausschuss zur Beratung vor. Die Bürgermeisterin hat zu den Feststellungen 

und Empfehlungen, die im Prüfungsbericht gegenständlich sind, Stellung zu nehmen. 

Unter Berücksichtigung der entscheidungsvorbereitenden Tätigkeit für den Rat der Stadt in 

hauswirtschaftlichen Fragen und Sachverhalten ist eine Einbindung des Haupt-, Finanz- 

und Digitalisierungsausschuss in diese Beratungen angemessen und sinnvoll. Aus diesem 

Grund findet am 09.09.2022, wie bereits bei den früheren überörtlichen Prüfungen der 

gpaNRW, eine gemeinsame Sitzung von Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss 

und Rechnungsprüfungsausschuss statt.  

 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen unterrichtet, unabhängig von der gemeinsamen 

Beratung, formell der Rechnungsprüfungsausschuss den Rat über das Ergebnis seiner Be-

ratungen.  

 

Insofern wurden für die gemeinsame Sitzung des Haupt-, Finanz-, und Digitalisierungsaus-

schusses/Rechnungsprüfungsausschusses am 09.09.2022 folgende Beschlussfassungen 

vorgesehen.  

 

1. Der Haupt-, Finanz-, und Digitalisierungsausschuss nehmen den Bericht der Ge-

meindeprüfungsanstalt NRW über die überörtliche Prüfung der Stadt Gladbeck im 

Jahr 2021 sowie die Stellungnahme der Bürgermeisterin zu diesem Bericht zur 

Kenntnis. 

 

2. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses wird beauftragt, den Rat über 

das Ergebnis der Beratung  des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterrichten. 

 

Die Unterrichtung erfolgt schriftlich vorab und mündlich in der Sitzung des Rates 

am 15.09.2022. 

 

3. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat wie folgt zu beschließen: 

 Der Rat der Stadt Gladbeck  nimmt den Prüfbericht der gpaNRW über die 

überörtliche Prüfung im Jahr 2021 sowie die diesbezügliche Stellungnahme der 

Bürgermeisterin und das Ergebnis der Beratung des Rechnungsprüfungsaus-

schusses vom 09.09.2022 zur Kenntnis. 
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 Die Bürgermeisterin wird beauftragt die Stellungnahme zum Prüfungsbericht 

gegenüber der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und im Rahmen der allgemei-

nen Aufsicht gegenüber dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde 

abzugeben. 
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Beschlussentwurf: 

 

 Der Rat der Stadt Gladbeck  nimmt den Prüfbericht der gpaNRW über die 

überörtliche Prüfung im Jahr 2021 sowie die diesbezügliche Stellungnahme der 

Bürgermeisterin und das Ergebnis der Beratung des Rechnungsprüfungsaus-

schusses vom 09.09.2022 zur Kenntnis. 

 

 Die Bürgermeisterin wird beauftragt die Stellungnahme zum Prüfungsbericht 

gegenüber der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und im Rahmen der allgemei-

nen Aufsicht gegenüber dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde 

abzugeben. 

 

 

 Die stellvertretende Leiterin der 

örtlichen Rechnungsprüfung 

 
 - Geckeis - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


